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Datum: 2 O. JULI 1987 . 
REPUBLIK ÖSTERREICH / 

BUNDESMINISTERIUM i . Verteilt. 2 2. ~uli 1987 1Iv 
1011 Wien, ~tuee~r-:: .. ::. =======A-1 FÜR WI.RTSCHAFTLICHE ANGELEGENHJITEN 
Telefon 0222/7500 ~. J ffQ(W '---l Name des Sachbearbeiters: 

I" Geschäftszahl 14.732/6-1/10/87 OR. Dr. Tvlalousek 
Klappe 5035 Durchwahl 
Fernschreib-Nr. 111145, 111780 

L 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
1016 Vlien 

Betr.: En~rorf eines Bundesgesetzes 
über die Vermeidung von Abfällen 
(Abfallvermeidungsgesetz); 
Begutachtungsverfahren 
Res sorts te 1 lungnahme 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

24. Juli 1987 

Unter Bezugnahme auf die Entschließung des Nationalrates 

anläßlich der Verabschiedung des Geschäftsordnungsgesetzes, 

BGBl.Nr. 178/1961, beehrt sich das Bundesministerium für 

wirtschaftliche Angelege~~eiten 25 Ausfertigungen seiner 

Stellungnahme zum Ent~mrf eines Bundesgesetzes über die 

Vermeidung von Abfällen (Abfallvermeidungsgesetz) zu über­
mitteln. 

25 Beilagnn Wien, am 15. Juli 1987 

Für den Bundesminister: 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

J e 1 i n e k 
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Cf 
REPUBLIK ÖSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM 
fÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 1011 Wien, Stubenring 1 

Telefon 022217500 

Name des Sachbearbeiters: 

I Geschäftszahl 14.732/6-1/10/87 OR. Dr. rlfalousek 
Klappe 5035 Durchwahl 
Fernschreib-Nr. 111145, 111780 

L 

An das 
Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 
Radetzkystr. 2 
1031 Wien 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes 
über die Vermeidung von Abfällen 
(Abfallvermeidungsgesetz); 
Begutachtungsverfahren; 
Ressortstellungnahme 

24. Juli 198Ll. 

Unter Bezugnahme auf die do. Aussendung vom 27. f.1ai 1987, 
Zl. 1-31.035/34-3/87, beehrt sich das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten mitzuteilen, daß der Ent­
wurf eines Bundesgesetzes über die Vermeidung von Abfällen 
(Abfallvermeidungsgesetz) vom ho. Ressortstandpunkt zu 
folgenden Bemerkungen Anlaß gibt: 

A. Allgemein 
1. Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß legistische 
Lösungen im zur Rede stehenden Bereich nur als letztes Mittel 
anzusehen sind, verwertbare Altstoffe aufzubringen, die an­
sonsten unwiederbringlich verlorengehen würden. Dieses 
Mittel sollte auch nur dann eingesetzt werden, wenn ein 
breit gefächertes volkswirtschaftliches Interesse be-
steht und die Wirtschaft von sich aus keine geeigneten Formen 
der Entsorgung verwertbarer Abfälle zu schaffen bereit ist. 
Diesen Lösungen wird jedenfalls das Verursacherprinzip im 
international definierten Sinn zugrundezulegen sein • 

. /. 
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2. Zu den vorgesehenen Pfandsystemen, die vom ~nt\vurf 

für mehrere Arten von "GegenständenIl gesetzlich vorge­
schrieben werden, ist zu bemerken, daß die bestehenden 

Systeme, wie z.B. für Bierflaschen, nach dem Prinzip der 
Freiwilligkei t der Beteiligung der \'lirtschaft eingeführt 

vlUrden und auf dieser Basis auch unter schwierigen Be­
dingungen funktionierten, wie sie z. B. vor Jahr~m durch 
das Überhandnehmen von Bierimporten aus Oststaaten mittel­
fristig akut \vurden. 

In allen Diskussionen betreffend die IvIöglichkeiten der Ein­
fü..l1rung von Pfandsystemen \vurde von der Wirtschaft immer 
der Umstand der nicht auszuschließenden Verteuerung der 
"11 aren betont, die durch die erhöhten Verwal tungs- und 
Eanipulationskosten zustande~J{ommen und die inter­

nationale KorrJrurrenzf8..higkei t der betroffenen Sparten ge­
f8hrden kann. Jedenfalls sollte von der obligatorischen 

i~inführu.ng von Pfandsystemen dann abgesehen werden, wenn 

es in einem bestimmten Bereich bereits eingespielte 
Recyclingsysteme gibt. Im übrigen darf nocl1 bemerkt werden, 
daß der im vorliegenden Entwurf verwendete Pfandbegriff 
im Hinblick auf die ~inheit der Rechtsordnung und die 

Rechtsnatur des Pfandes verfehlt und irreführend erscheint 
(vgl. § 447 ABGB). 

3. Die·Auswirkungen der vorgesehenen IvIaßnahmen auf die Wirt­

schaft,. insbesondere aus der Sicht des gevlerblichen Be­

triebsanlagenrechts, können ho. nicht abgesehen werden; 
die Einfü..hrung des geplanten umfassenden Pfandsystems und 

die vorgesehenen Rücknahmeverpflichtungen würden jedenfalls 

eine gewaltige Belastung für die Wirtschaft darstellen. Aus 
ho. Sicht wird insbesondere auf die Probleme hingewiesen, 
die durch die Lagerung der vom Pfandsystem bzw. von der 

Rücknahmeverpflichtung erfaßten Gegenstände entstehen 
können; die ho. Bedenken beziehen sich nicht nur auf die 
zu erwartenden räumlichen Probleme, von wesentlicher Be-
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deutung sind vor allem die Auswirkungen der Lagerung in 

Bezug auf die im gewerblichen Betriebsanlagenrecht zu 

vJahrenc.1en Schutzinteressen, worauf noch im einzelnen 
näher eingegangen werden wircl. 

4. Der Sntvmrf diskriminiert ohne sachlich gerechtfertigten 

Grund Bier, ~rfrischul1gsgetränke, Fruchtsäfte sowie be­
stimmte Verpackungsarten und führt damit zu einem ordnungs­
politisch bede~~lichen ~ingriff in die freie Marktwirt­
schaft sowie zu schwerwiegenden vJettbe\verbsverzerrungen. 

Aber auch ganz abgesehen von den dadurch berührten 
Interessen der 'dirtschaft bringt der Entwurf eine uner­
\w.nschte Bevormundung des Konsumenten mit sich und be­
schränkt dessen Freiheit der Produktwahl. 

5. Der ~n~'mrf stimmt nicht mit den Regelungen im EG-Raum 
überein, vnirde damit zur Errichtung technischer Handels­
hemmnisse fUhren und den österreichischen Integrationsbe­

strebungen zuwiderlaufen. Soweit es sich bei verschiedenen 
beabsichtigten Haßnahmen um verschleierte Handelsbeschränkungen 

handelt, wü.rde dies bedeuten, daß der vorliegenJe Entwurf 
nicht bloß den österreichischen Integrationsbemühungen zu­

widerläuft, sondern dem schon völkerrechtlich abgesicherten 
Stand der Europäischen Integration (Freihandelsabkommen 
Österreich-EIlIG; GATT) widerspricht. 

6. Im Allgemeinen Teil der Erläuterungen wird ausgeführt, daß 

sich die im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehenen JVlaß­

nahmen des Bundes größtenteils auf die Zuständigkeit zur 
Regelung der Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie 

gemäß Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG stützen und daß diese Maß­
nahmen gewerbliche Nebenpflichten statuieren sollen, die 
müllvermindernd sind und die eine separate Einsammlung von 
gefährlichen Abfällen, die normalerweise in Raushalten an­

fallen, ermöglichen. "\"ei tere Ausführungen zur Kompetenz­
grundlage des Gesetzentwurfes lassen die Erläuterungen ver­

missen. 
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Im Lichte des Erkenntniss8s des Verfassungsgerichtshofes 

vom 15. I!Ib--i..rz 1986, G 60/82-11 (siehe die Kundmachung 

BGB1.Nr. 289/1986), mit dem die durch die Gewerbeordnungs­
Novelle 1981 in die Ge"vrerbeordnung 1973 aufgenommenen 
}<;nergiesparbestimmungen als verfassungswidrig aufgehoben 

w'urden, erscheint nach ho. Ansicht die Inanspruchnahme des 

Kompetenztatbestandes des JU't. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG ver­
fassungsrechtlich bedenklich. 
j·Jie der Verfassungsgerichtshof zur Begründung dieses :;<;r­

kenntnisses im wesentlichen ausführt, läßt sich aus dem 

Umstand, daß die durch eine Regelung verpflichteten Personen 
ihrer Tätigkeit nach der Gewerbeordnung unterworfen sind, 
noch nicht erschließen, ob neue Regelungen diesem Kompetenz­

tatbestand zugehören. Vielmehr muß die kompetenzmäßige Zu­
gehörigkeit einer Neuregelung zu diesem Kompetenztatbe­
stand nach dem inhaltlichen Zusammenhang mit den in der 
Gewerbeordnung enthaltenen Regelungen im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Kompetenzartikel geprüft werden. 
Haßnahmen typisch gewerberechtlicher Art sind dementsprechend 

solche, die der Abwehr vom Gewerbebetrieb unmittelbar aus­
gehender Gefahren für die Gewerbetreibenden und ihre Arbeit­
nehmer, die Kunden, andere Gewerbetreibende oder als Nachbarn 
sonst von der Ge\'lerbetätigkei t unmi ttel bar betroffene 
Personen und dem Konsumentenschutz dienen (gewerbepoli­
zeiliche Haßnahmen) • 
Im Hinblick auf diese Aussagen des Verfassungsgerichtshofes 

darf bezweifelt werden, daß die im vorliegenden Entwurf vor­
gesehenen generellen Anordnungen, die eine Verringerung des 
Abfallaufkommens zum Ziel haben, noch als gewerbepolizei­

liche Haßnahmen qualifiziert werden können; nach ho. Ansicht 
stellen die geplanten Bestimmungen des Gesetzentwurfes ab­

fal~nkende Haßnahmen dar, die - anders als Wiederverwertungs­
oder Vieiterverwendungsmaßnahmen - nicht als gewerbe-
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sp8zifische I1aßnahrnen angesehen werden können. 
Als Ausfluß dieser verfassungsrechtlich unklaren Situation 

bzw. als }'olge der in diesen Bereichen nicht vorhandenen 
Bundeskompetenz vW.rde offenbar die Schaffung einer Bundes­
kompetenz fi5.r die Abfallvürtschaft als Voraussetzung für 
solche legistischen 11aßnahmen angesehen. Eine derartige 
Kompetenz mit Ausnahme hinsichtlich der Beseitigung von 

Hausmüll wird daher als Grundlage f-Lir ein Abfallwirtschafts­
gesetz von der Regierung angestrebt, wie im Punkt 5 der 

Bo,ilage 18 des Arbeitsübereiru(ommens vom 16. Jänner 1987 
ausgeführt ist. 

7. Zusätzlich zu der unter Fkt. 6 dargelegten Problematik 
ergeben sich noch folgende Fragen: 

Das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie gründet 

seine zust~~.ndigkei t zur Vollziehung (und lmsarbei tung) dieses 

Bundesgesetzes offenbar auf das ihm gemäß .Abschni tt J Z 1 
des Bundesministeriengesetzes 1986 i. d. F. des Bund esgesptzes 

EGEL. Ur. 78/1987 zur Besorgung zugevriesene Sachgebiet rt All­
gemeine .Angelegenhei ten des Umweltschutzes", insbesondere 
11Allgemeim~ Umwel tschutzpoli tik fT

• Dem steht aber gegenUbpr, 

daß sich der -:;;ntvrurf auf den verfassungsrechtlichen Kompetenz­

tatbestand llAngelegenheiten des Gewerbes und der Industrie" 

(Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG) zu stützen sucht, somit auf ein 
Sachgebiet, welches gemäß dem Bundesministeriengesetz 1986 
dem Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 
zur Besorgung zugewiesen ist (s. Abschnitt C Z 1 der An-
lage zu § 2 i.d.F. der Novelle BGB1.Nr. 78/1987). 
In Zusamme~~ang mit dem durchaus verwandten Sonderabfallge­

setz sei darauf hingewiesen, daß sich dieses Gesetz - im 
Gegensatz zum hier vorliegenden Entvrurf - auf eine Mehrzahl 
von verfassungsrechtlichen Grundlagen stützt, was offenbar 

zur Subs~erung dieses Gesetzes unter das Sachgebiet 
llAllgemeine Umweltschutzpolitik" geführt hat. 

VJie sehr bei der Regelung von IvIaterien, wie der der Abfall-
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V8rmelCl1..mg u. ä. auf o.i8 differenzierten Zuständigkeiten 
bedacht genonmen vle:rden muß, zeigen jedoch deutlich di8 
Beispie18 Sonderabfallgesetz und Alt5lgesetz. 

Bei der Beurteilung des vorlieg8nden :2nt1trurfes unter den 
Gesichts:punkten !lAbfalll! und ll\lirtschaftsgut" "TUrdt:>. sich 

daher als L5sungsm5g11chkeit allenfalls einp. Teilung 

dieses oder t:>.ines 2Jlnlichen Gesetzes in dit:>. f8dt:>.rfi5.hrende 
Zuständigkei t der beiden betroffenen Bundesministerüm t:>.r­
geben. Dies bedeut8t nicht unbedingt, daß zwei verschieden8 
Gesetze erlassen 1tTt:>.rden mi5.ßten. "Ss wäre etwa deYL1cbar, daß 

ein solches Gesetz zwei AbsCDJli tte enthält, für deren Voll­
ziehung eine wechselsei tige Zuständigkeit und 111 tkompetenz 
der beidenBundesminister gegeben sein k5nnte. 

B. Zu einzelnen Abschnitten bzw. Bestimmungen des Entvrurfes 

Zu Abschnitt I (§§ 2 bis 4): 
Der vorliegende "Snt"lrrurf eines Bu.."Yldesgesetzes über die Ver­
meidung von Ab~ällen geht von der Annahme aus, daß Getränkt:>.­
verpackungen (erfaßt werden Bier und nichtalkoholische Ge­
tränke wie Fruchtsäfte, Limonaden, l'Hneral- und Tafelwässer, 
IvIilch) sowohl auf der Deponie als auch bei der Verbrennung 
in erster Linie ftIT die Umweltbelastung verantwortlich sind. 
Gemäß § 2 (1) sollen daher diese Getränke nur in Glasflaschen 

und Verbundkartons (letztere jedoch nur bis zum 1. Jänner 1992) 
in den Verkehr gebracht werden dürfen; d.h. Ivletall-, Kunst­
stoff- und Kartonverpackungen (ab 1. Jänner 1992) sollen als 
Getränkeverpackungen nicht mehr zugelassen sein. 
Dazu ist folgendes zu bemerken: 
Die Auswirkungen von Verpackungsmaßnahmen auf die Umwelt können 

nicht allein anhand der entstehenden Abfälle beurteilt werden. 
Vielmehr muß dem Rohstoff- und Energieverbrauch, der Luft-
und Ivasserbelastung (durch Rest- und Schadstoffe) sowie 

den Auswirkungen auf die Arbeitsumwelt die gleiche Aufmerk­
samkeit zugewandt werden. 
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Dazu milssen allR BelastungRn, beginnend mit der Rohstoff­

gevrinnung, U .. ber die Packmi ttelherstellung, das Abpacken, 
den Vertrieb und den Ge brauch bis hin zur 1i;ntsorgung Rr­
hobRn 'Herden und in die Betrachtung miteinfließen. Ferner 
dürfen die Betrachtungen nicht auf die Verbraucherpackungen 
bRschränkt bleiben: -Ss miissRn alle zum Transport der Roh­
stoffe, Halbfertig- und Fertigfabrikate sowie die zur 
Distribution zusätzlich benötigten Transportverpackungen 

und l'ackhilfsmi ttel in das Umweltprofil miteinbezogen 
werden. 

Um ein vollständiges Bild des durch Verpackungssysteme ver­

ursachten Abfalles zu erhalten, müßten alle Abfallmengen 

o .. er Kette Plohmaterialgewinnung - Packstoff- und Packmi ttel­
produktion - Aopacken - Distribution - Handel - Verbraucher, 
also die als Industrie- und Gewerbemüll anfallenden Abfa.ll­

mengen ebenso erfar3t werden, wie der Verpackungsanteil im 
Hausmüll. 

Die Abfallfrage stellt daher nur einen Teilaspekt der 

ökologischen Beurteilung von Verpackungen dar. Aufgrund unge­

löster AbfallprobleEle steht aber diese Frage im Vordergrund 
des öffentlichen Interesses, wobei abRr, wie oben erwähnt, 

nicht nur der Getränkeverpackung in der Diskussion ein der­

art brRiter Raum gewidmet werden sollte. 
Im Rahmen dieser DiskussionRn stehen, da produktübRrgreifende 
Ökobilanzen derzeit noch fehlen, Aussage gegen Au.ssage bzw. 

wissenschaftliche ~xpertise gegen wissenschaftliche Expertise 
für das eine oder andere Verpackungsmaterial. Verwendete 
Daten sind nur schwer oder gar nicht vergleichbar, da sie 
von verschiedenen Annahmen ausgehen. So beispielsweise 
darf der Verbundkarton angefD~rt werden, der gemäß diesem 
Entwurf mit 1. Jänner 1992 für Getränkeverpackungen verboten 
werden soll, obwohl nach Feststellung des BR:D-Umweltamtes 
in Berlin dieser Verbundkarton verglichen mit Mehrwegglas 

wenigstens gleichwertig oder ökologisch dem Glas sogar vor-
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zuziehen ist. ::~ine ähnliche -;~ntscheidung trafen auch di8 
scnvvedischen Beh(~rden. 

Um Wettbe"\:lerbsverzerrungen zu ungunst8n der österreichischen 

Abfüller zu vermeiden, mUßte das l!Inverkehrbringen" (nach 
dem Inhalt, der den Begriff lIin V'-'rkehr bringentl üblicher­
weise zukommt, ist darunter auch jedes Verkaufen und 
sonstige überlassen von \Iaren zu verstehen; vgl. z.B. 

§ 1 Abs. 2 LEG 1975) nicht nur die heimisch8n Abfüller, 
sondern auch di8 Importe erfassen. _~s mi5.l3te daher über-

prüft werden, aus \"elc11en Ländern Bier und nichtalkoholiscne 
Getre.nke, verpackt in Eetall, Kunststoff oder Verbund-
karton bzw. leere Gebinde, importiert werden, welche außen­
handelsrechtlichen Verpflichtungen mit diesen L2,nd8rn be­
stehen und ob an der Grenze ein Regime installiert werden 
kann, das sicherstellt, daß diese beabsichtigten gesetz­
lichen Haßnahmen im Inland durch Importe nicht durchbrochen 

v'lerden. Ho. ist nicht bekannt, ob beispielsweise in den 

EG- oder EFTA-Staaten gleichartige Vorschriften bestehen. 
Jedenfalls wäre zu befürchten, daß im Zusammenhang mit der­
artigen Naßnahmen technische Handelshemmnisse gegenüber 

Drittstaaten errichtet werden, die in der Folge zu bilateralen 
oder multilateralen Aktivitäten gegen Österreich führen 
könnten. Insbesondere müßte auch überlegt werden, ob die 
geplanten l1aßnahmen mit den österreichischen Bestrebungen 
einer Annäherung a11 clie EG in Einklang zu bringen sind. 
Es ist weiters nicht zu übersehen, welchen Eingriff das be­

absichtigte Verbot der Verwendung bestimmter Gebinde in die 

heimische Industriestru~tur bedeutet. Einschlägige Gespräche 
legen die Vermutung nahe, daß Teilstillegungen von Be­
trieben, der Wegfall von Zuliefermöglichkeiten und damit 
die Gefährdung von Arbeitsplätzen nicht auszuschließen sind. 
Andererseits würde natürlich dieses Gesetz eine beträchtliche 
Förderung der österreichischen Glasindustrie bedeuten. 
Weiters gibt- es noch eine Reihe von ungelösten Fragen wie 

z.B. die Versorgung der österreichischen Gastronomie (z.B. 
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\·![..re die Auslieferung von Bier und Fruchtsaftgetränken 
in Fässern oder Nichtglasgebinden sowie der Ausschank 
aus F~j.ssern verboten (was wohl ernstlich nicht in 'Sr­

wägung gezogen werden kann); die Rücknahmeverpflichtung 
durch den Sinzelhandel in § 4 bedingt für diesen zusätz­

lichen Raum- und Personalbedarf, schafft hygienische 

Probleme und bringt vor allem das Problem besonders in 

Ba11ungszentren mit sich, daß größere Eengen zu günstigeren 
Preisen in Supermärkten gekauft werden und die Leergebinde 

beim "Greir3ler" um dieScke zurückgegeben werden und da­

mit verbunden das Problem, wie in derartigen Fällen das 
Pfandsystem vTirtschaftliche zu administrieren ist. Wünsche 
des Verbrauchers und der Touristen in t\sterreich wie z.B. 

nach einem leichten Verpackungs gewicht für den Untervlegs­
bedarf bleiben ebenfalls unberücksichtigt. 

Von dem im oben zitierten Gesetzent\ffirf vorgesehenen Ver­

bot von Kartonverpackungen fi.ir flüssige Uahrungsmi ttel ab 
1. Jti.lmer 1992 wt;ren nicht nur die Packstoff- und Ver­
packungshersteller, sondern auch die AbfUller bzw. Her­
steller von fli..i.ssigen Na:b..rungsmi tteln (Holkereien und 
Fruchtsafterzeuger) sehr stark betroffen. 

Diese direkten negativen Auswirkungen auf die betroffenen 
Branchen wären 

+ bei den Packstoff-Verpackungsherstellern sowie beim Handel 
in Österreich: 

Ausfall von Inlandsproduktion: 

* Packs toffe und Verpackungen im vTert von 500 Mio. S pro 
Jahr 

* Ungenützte Anlagenwerte (Produktionsanlagen, Gebäude, 
etc.) 300 Hio.S 

* AbfUllmaschinen 530 r~io. S 

* Arbeitsplätze in Produktion und Handel ca. 200. 

Die Maßnahme würde zur Betriebsschließung der Firma PKL 

Verpackungssysteme Saalfelden führen, was eine Verlagerung 

der 1980 erbauten modernen Produktionsstätte ins Ausland 
bedeuten würde. 
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+ Auswirkungen auf die Hahrungs- und Genußmittelindustrie 

-x- FiJr die stark export orientierten Fruchtsafthersteller 
C~xportquote 50~.:;) verringerte Absatzchancen durch die 
wegen der höheren Kosten erforderlichen höheren 
Produktpreise (doppelte Abfüllung je nach Inland und 
Ausland) ; 

7(- vlei ters ergeben sich Investitionskosten in mehrfacher 

Eilliardenhöhe (für Abfüllanlagen, Abpackanlagen, Um­

verpackungsanlagen, Transporteinrichtungen, Flaschen, 

Flaschenkisten (aus Kunststoff), Lagerraum und Lager­
fl~:i.che, Fuhrpark und Transportkapazität, Investitionen 

fi5.r Ab\\Tasserreinigung). Darüberhinaus bedeutet die 

llegelung eine~inschränkung der I'ilöglichkei ten der 
Produktgestaltung und ]?roduktwerbung sowie vermutlich 

eine -Sinschränkung der ?roduktvielfalt und Beein­

trächtigung des Verteilungssystems. 

Für ein derartiges V'?rbot wird geltend gemacht, daß dadurch 
das Abfallaufkommen verringert vrUrde, weil der Anteil von 
Papier und Karton am Hausmüll vollliJl8nsmäßig sehr groß ist. 

Gegen ein solches Verbot sprechen jedoch folgende Argumente: 
+ Abkoppelung von hochwertiger innovativer Tpchnologie: 

Verbundkarton für Flüssigkeiten ist die weltweit bedeutend­
ste Innovation auf dem Verpackungssektor der letzten Jahr­
zehnte. Bin Verbot wJrde eine Abkoppelung mit negativen 
wirtschaftlichen, gesundheitspolitischen und ökologischen 

Folgen haben. 
+ Verpackungsverbot bewirkt Handelshemmnis - kein Beitrag zur 

EG-Annähe rung: 
Österreich wäre der einzige staat, der direkt oder indirekt 
wirksame IvIaßnahmen gegen Kartonverpackungen ergreifen will. 

Die Richtlinie des Rates der EG vom 27.6.1985 über Ver­

packungen für flüssige Lebensmittel, 85/339/EVJG {siehe 
Beilage 1) empfiehlt eine Reihe von Maßnahmen, um die Um­
weltbelastung durch die Abfälle dieser Verpackungen zu 

verringern und die Senkung des Energie- und Rohstoffver-
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brauches auf dies~m Gebiet zu fördern, ohne bestimmte Ver­
pa.ckungsarten zu verbieten. Bs wird darin nämlich fest­
gehalten, daG die Nitgliedstaaten, soweit dies angebracht 
erscheint, bei den von ihnen getroffenen I~al3nahmen die 
wirtschaftlichen und industriellen Gegebenheiten sowie 
die J\~arktbedinßungen berücks ichtigen müssen. 

Die 3G-IUchtlinie betont ausdrUcklieh, daB HaBnahmen den Be­
stirnmungen des Vertrages, insbesondere denen "Liber den 
freien ~}arenve:rkehr, entsprechen müssen. Die Brrichtung von 

technischen Hano.elshenunnissen durch Verbot der export­

konformen Verpackung, die Regionalisierung des vlettbe-
werbs für ganze Produktionsbereiche stellt das Gegenteil 

einer erklärten Politik der Annä.herung an die EG dar. 

In aer Bundesrepublik Deutschland wird mit dem Abfallgesetz 

angestrebt, freiwillige Vereinbarungen zu erreichen. Die 
Abfallverringerung bei Kartonverpackungen soll dort durch 

eine Verb8ss8rung des Papi8r-Recyclings und d8r NUllv8r­
br8nnung v8rbund8n mi t i~nergierückgewinnung ang8strebt 
''/8rden. Näher8s iJber die jVlaßnahmen in der BRD kann dem bei­
liegend8n Arbeitspapi8r d8s Deutschen Fachv8rbandes Karton­

verpackungen für flüssige Nahrungsmittel entnommen werden 
(siehe Beilage 2). 
In Frankreich wird lediglich die Reduzierung des Energie­

einsatzes b8i d8n Verpackungen angestrebt. 

+ Das Verpackungsverbot würde einen Eingriff in die IvIarktwirt­
schaft darstellen: 
* \"lettbewerbsverzerrung mit Nonopolisierung am Verpackungs­

markt 
-)(- Beschränkung der Vertriebsmöglichkeiten und damit des Wett­

bewerbes beim Abfüller. 
+ Verbot des Verbundkartons ist ökologisch und ökonomisch nicht 

begründ bar: 
* Bei einem Systemvergleich Einweg-Kartonverpackung - Mehr­

weg-Glasflasche ergeben sich in verschiedenen Bereichen 

laut einer Vielzahl aussagekräftiger internationaler 
Expertisen jeweils Vor- und Nachteile für das eine oder 
andere System. Dabei sind alle relevanten Aspekte in die 
Untersuchungen einzubeziehen (Produktschutz, Lagerung, 
Transport, Handel, Ergonomie, Gebrauchseigenschaft8n, Roh-
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stoffe, Bnr:lrgie, Ökologie, Verpackungs abfall , Abfall­
verwertung). 3ine Beurteilung nur nach einem Kriterium 
(z.B. der Abfallrelevanz) kann zu keinem objektiven 
Ergebnis fUhren. 

Insgesamt ergibt sich aber aus den vorliegenden Unter­
suchungen ökologisch keine Präferenz für ein System, 
wirtschaftlich schneidet die Kartonverpackung jedoch 

eindeutig besser ab, sodaR eine Umstellung auf das Nehr­
wegsystem zu einer Verteuerung der Produkte fUhren müßte: 
Nach vorläufigen Berechnungen der Firma Tetrapak würde 
sich eine Verteuerung pro Liter um mindestens 1,50 S ab 

Holkerei (Produzenten) bzw. voraussichtlich um 2,-- S 
beim Endpreis im Handel ergeben. 

Dies \~Jrde eine Verteuerung pro Jahr für alle Konsumenten 
in folgendem Ausmaß bedeuten: 

600 Eio. Liter I'ülch pro Jahr 
230 Nio. Liter Fruchtsaft pro Jahr 

1.200 Mio. Schilling 
460 Mio. Schilling 

1.660 Mio. Schilling 
==================== 

* Insgesamt wären außer der eben erwähnten besseren VJirt­

schaftlichkeit folgende Vorteile der Kartonverpackungen 

gegenüber dem Nehrweg-Glasflaschensystem hervorzuheben: 
*-x- Produktschutz - Hygiene: 

Optimales Verpackungsmaterial wegen der Lichtempfind­

lichkeit von Milch und vitaminreichen Fruchtsäften. 
Dieses IvIaterial entspricht den Anforderungen größt­
möglicher Hygiene, auch die Abfüllung erfolgt nach 
strengsten hygienischen Grundsätzen. 
Bei Pfandflaschen hingegen besteht ein hohes Risiko 
von Verunreinigungen. 

** Funktionelle Vorteile: 
Günstige Gebrauchseigenschaften: Leicht, kompakt und 
bruchsicher. 
Diese Eigenschaften beeinflussen sowohl die Arbeits­
bedingungen im Bereich der Herstellung, des Vertriebes 

und des Handels wesentlich und sind auch für den Kon-
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sumenten \'Jichtig. Sie vermeiden Verletzungsgefahr; 
in Großbritannien ca. 20.000 ärztliche Behandlungs­
DUle pro Jahr durch Verletzungen mit Glasflaschen. 

*-)\- Eohstoffersparnis: 

GetrEi_nkeverpackungen helfen begrenzte oder teurere 

Rohstoffe sparen und effektiv nützen: 

Kartonverpackungen fitr 1 Liter Hilch bestehen aus ca. 

20 g Karton und ca. 5 g Polyäthylen. 

Die Innenseite von Haltbarmilch und Fruchtsaftver­
packungen ist zusätzlich noch mit einer hauchdünnen 

Alu-Folie kaschiert. l<\tr die Literpackung wird je 
1,5 g Aluminium benötigt. 
Dagegen wird für den Schraubverschluß aus :r:unststoff 

fUr Eineralwasserflasche:>n über 3 g Polyäthylen be­
nötigt, für VerschlUsse aus Aluminium werden zwischen 

1,5 g und 2,3 g Aluminium verwendet. 
+:--), Ökologische Auswirkungen: 

Die Umweltbelastung beim Herstellungsprozeß von Glas­
flaschen vräre dann etvla gleich wie bei Karton, '''enn 
die CTlasflasche mit der ~ülch über 20 Umläufe erzielt, 

vras laut~rhebungen in der mm bei weitem nicht er­
reicht i'fird. Tatsächlich ist daher die \'Iasserver­
schmutzung bei der Glaserzeugung höher. 
Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel enthalten 

-Liberdies keine Schadstoffe oder zumindest weniger Schad­
stoffe als andere Verpackungssysteme. 

-x--)(- Abfall verwertung: 

Verbundkarton und Polyäthylen liefern bei der Ver­
brennung leerer Verpackungen wertvolle Heizenergie und 
sind somit wichtige Energieträger für die energetische 

Verwertung des Nülls: eine Tonne leere Getränkever­

packungen aus Karton erspart den Zusatz von 430 kg Öl. 
Laut Berechnungen des Verpackungsinstitutes für Le­
bensmittel und Getränke an der Universität für Boden­

kultur könnte bestenfalls eine Müllreduktion um 0,4 % 
-erreicht 'verden, wall-rscheinlich würde sich aber sogar 
eine Vermehrung des r1ülls ergeben. 
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Dazu darf bemerkt v/erden, daJ3 als einzige erfolg­

Versl)recllende 3ntsorgungsstra tegie die energetische 
Verwertung erscheint (Hüllverbrennung). Österreich 
:hat jedoch derzeit z\'Tei Drittel Deponie, ein Drittel 

Pcecycling und Verbrennung, andere Industriestaaten 

z',:,[ei Drittel Verbrennung, ein Drittel Recycling und 
Deponie. 

Bezüglich der Abfallverringerung darf empfohlen werden, 

anstelle eines Verbotes von Verbundkarton analog der 

EntvTicklung im Ausland ein Gesamtkonzept unter Beteili­

gung aller betroffenen Kreise (Produzenten, Handel, 
Konsumenten, Gemeinden, Eedien) nach sachlicher Diskussion 

zu entwickeln, um so die Abfallmenge reduzieren zu können. 
Ebenso ,erscheint das im 3ntvTUrf vorgesehr-me Verbot von 
AlumLüumdosen als Verpackungsmittel aus mehrr:·ren Grünol'm 

weder gerechtfertigt noch sinnvoll: Aluminium ist unbe­

stritten ein hochwertiges Verpackungsmaterial, wobei 
die Aluminiumdose als Verpackungs art für Lebensmittel in 
den letzten 15 Jahren eine steigende Bedeutung erlangt 
und für bestimmte Verbrauchergruppen einen ansehnlichen 
Harktanteil errungen hat. Die Ursache dafür ist in den 
günstigen Eigenschaften des Aluminiums als Verpackungs­
mittel zu finden. So sind Aluminiumbehälter gescrilllacks­

neutral, korrosionsfest, unzerbrechlich, gasdicht, 
bakteriendicht, sterilisierbar, reflektierend im Bereich 
der \,\Tärmestrahlung, einfach und ohne ';Terkzeug zu öffnen, 

knüll bar und leicht. Die Aluminiumdose zeichnet sich 
darüber hinaus durch eine geringe Nasse aus. Aluminium ist 

ein idealer VTerkstoff für Recycling, weil bei der Erzeugung 

von Aluminium aus Abfällen nur mehr 5 % der Energie aufge­

wendet werden muß, die ursprünglich für die Erzeugung des 
Primäraluminiums erforderlich war. Das Recycling von 

Aluminium ist daher eine wirtschaftlich sehr günstige Auf­

gabe und ist eine der wesentlichen Zielsetzungen der 
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AluminiumArzAuger und -verarbeiter. Der Geda~~A, der 
dAm vorliegenden Gesetzesent~mrf zugrunde liegt, 

nämlich das Abfallaufko~~en zu verringern, entspricht 
somit auch den Zielsetzungen der Aluminiumerzeuger und 
-verarbeiter. ~in Verbot der Verwendung von Aluminium­

dosen ist daher zur Verringerung des Abfallaufkommens gar 
nicht notwendig. Vielmehr sollten alle Anstrengungen 
darauf gerichtet werden, die Recyclingrate für Aluminium­

produkte so hoch wie möglich zu bringen. Das beabsichtigte 

generelle Aludosenverbot sollte daher zugunsten der 
Einführung eines eigenen Sammel- und Pfandsystems für 

Aludosen fallgelassen werden. 

Insbesondere erscheint es wirtschaftlich unverständlich, 

unrealisierbar und willkürlich, daß hier im Gegensatz 
zu den Verbundkartons ein sofertiges Verbot des Inver­

kehrbringens normiert wird. 

Zu § 2 ist ferner zu bemerken: 

1. Neben Gebinden für Bier und nichtalkoholische Getränke 
enthäl t der Hausmüll auch DosAn, GI i:is er , Flaschen und vor 
allAm Behältnisse aus Kunststoffen unterschiedlicher Art, 
in denen ,;,raren und Produkte in Verkehr gebracht werden, die 

von der Nahrungs- und Genußmittel-Industrie, der chemischen 
Industrie, der kosmetischen Industrie, der Pharmaindustrie 

usw. stammen. Die Einschränkung des Verbotes auf Einweg­
Gebinde bei Bier und nichtalkoholischen Getränken läßt 
auch unter Berücksichtigung der Erläuterungen zum Gesetz­
entwurf hinsichtlich der Behältnisse für Wein und Spirituosen 

die Zweifel der Wirtschaft an der 1:Tirksamkeit des vorge­
schlagenen Verbotes in Richtung auf eine effektive Ver­
ringerung der Abfallmengen als berechtigt erscheinen, die 
diese unter Hinweis auf die Gesamtmengen der in Frage 
kommenden Behältnisse geäußert hat. 

2. Offen ist auch die Frage nach der Notwendigkeit einer 

Regelung, die die Höglichkeit der Beifügung von Altglas 
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bei der ~~rzeugung von nehrweg-Glasflaschen normü~rt, zu­
mal die c<;rläuterungen unter Einweis auf die 11 sich immer 

stärker verbreitenden Altglas-Sammlungen" eben ein 
solches Hegelbedi5rfnis bei \iein- und Spirituosenflaschen 

verneinen. 

3. Offensichtlich 1tru.rde bei T;;rstellung dieses ~nt\'lurfes 

die Verordnung des Bundesministeriums für Bauten und Technik 

vom 15.5.1968, BGEl.l:Tr. 182 (Flaschenverordnung), die 
sich u.a. auf § 24 des Eaß= und Bichgesetzes vom 5.7.1950, 
BGDl.1Tr. 152, Ld.F. des Bundesw~setzes vom 20.3.1973, 
BGBl.lTr. 174, gründet und vom damaligen Bundesministerium 
flIT Bauten und ~echnik im ~invernehmen mit dem damaligen 

Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie erlassen 
vm.rde, überhaupt llicht berücksichtigt. 
Daraus ergeben sich verschiedene -\\Tidersprüche, wodurch 

die beabsichtigte Regelung in rechtlicher Hinsicht be­

de~~lich erscheint. 
Die Flaschenverordnung sieht nämlich folgendes vor: 
Im § 1 werden folgende Flascllemlemlinhal te zugelassen: 

2 Liter; 1,5 Liter; 1 Liter; 0,75 Liter; 0,7 Liter; 
0,5 Liter; 0,35 Liter; 0,25 Liter; 0,2 Liter; 0,175 Liter; 

0,125 Liter; 0,1 Liter. 
Für Flaschen für SuppenvJürze sind auch die Nenninhalte von 

1,1 Liter und 0,4 Liter zugelassen. Flaschen für Bier und 
für Hineralvrasser werden auch mit dem Nenninhaltvon 

0,33 Liter zugelassen. 
Im § 2 Absatz 1 - 4 werden für Flaschen der angeführten 

Nenninhal te "gestrichen voll" I'Iindest- und Höchstwerte 

festgelegt. 
Im § 3 wird festgelegt, daß die Flaschen für flüssige 
Lebensmittel, die den Bestimmungen dieser Verordnung 
unterliegen, aus Glas, Porzellan, Steinzeug oder anderen 
formfesten Werkstoffen hergestellt sein müssen. 
Für den einmaligen Gebrauch bestimmte Flaschen dürfen auch 
aus elastischen Werkstoffen hergestellt sein, wenn sie 
so beschaffen und ausgefii.hrt sind, daß ihr Rauminhalt "ge-
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strichen voll 'l sm,rohl während des };'üllvorganges, für 

den sie bestimmt sind, als auch nach dessen Beendigung 

innerhaI b der Iündest- und Höchstwerte gemäß § 2 liegt. 

Davon abweichend regelt der gegenständliche Entwurf die 
Flascheninhalte fHr Bier und nichtalkoholische Getränke 

in 0 2 A bs. 1: 

0,1 Liter; 0,2 Liter; 0,25 Liter; 0,33 Liter; 0,35 Liter; 
0,5 Liter; 1 IJi ter oder ein mehrfaches von 1 IJi tpr. 
Dies bedeutet eine Einschränkung gegenüber der Flaschen­

verordnung, die noch zusätzlich die Nenninhalte 0,125 Liter; 

0,175 Liter; 0,7 Liter; 0,75 Liter; 1,5 Liter zuläßt für 

alle Gptränke und eine Erweiterung für alle anderen ntcht­
alkoholischen Geträn.l.ce au.8er IVlineralwasser um den Nenn­
inhalt von 0,33 Liter, die durch die derzeit geltende 
Flaschenverordnung nicht gedeckt ist. Abgesehen von den 
rechtlichen Überlegungen darf hiezu bemerkt werden, daß 
eine Drweiterung der Verwendung der 0,33 Literflaschen 
auf alle Getränke seitens der österreichischen Glas­
industrie nicht befürwortet wird. 
Auch der § 2 Abs. 2 gibt Anlaß zur Kritik, da eS zur 

Untersagung des Gebrauchs von Flaschen für den einmali­

gen Gebrauch nur erforderlich wäre, den § 3 Abs. 2 der 
Flaschenverordnung zu streichen; falls es aus do. Sicht 

erforderlich erscheint, die Form und Beschaffenheit der 
Mehrwegglasflaschen durch Verordnung des Bundesministers 

fHr Umvrel t, Jugend und Familie zu regeln, so muß durch 
diese Verordnung sichergestell t werden, daß die IJIaß­

toleranzen fHr den Rauminhalt "gestrichen voll il der 

Flaschenverordnung eingehalten werden können. Nach ho. 
Auffassung wäre dies jedoch eine Sache der Normung von 
Neßbehältnissen, die im Rahmen eines Gesetzes als ver­

bindlich erklärt werden könnten. 
Soweit es sich um Regelungen über das Fassungsvermögen von 
Flaschen handelt, ist jedenfalls ausschließlich der Bundes-
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minist~r für \'Tirtschaftlichp. Ang~lp.genhp.i ten zur !l;r­

lassung d~rartig~r Verordnungen ermächtigt (s. Teil 2 

Abschnitt C Z 25 der Anlage zum Bundesministeriengesetz 
1986 i.dF. des Bundesgesetzes BGEI.Nr. 78/1987). 

4. Zu § 2 Abs. 2 ist noch zu bemerken, daß das Verpackungs­

labor für Lebensmittel und Getränke (staatlich autori­

sierte Versuchsanstalt) bereits 1980 mit dem Ziel der 
Typenreduzierung eine 0,35 I und 1,0 I Einheitsmehrweg­

glaspfandflasche entworfen hat, die seit 1983 von der 

österreichischen Glasindustrie erzeugt und von einem 
Teil der Abfüller von nichtalkoholischen Getränken ver­

wendet wird. Bei der in der zitierten Gesetzesstelle vor­
gesehenen Nehrwegglasflasche sollte daher sinnvoller 

':leise auch auf diese Ent\vicklung Bedacht genommen werden. 

Zu § 4: 
~s ist nicht abs~hbar, welchp, Folg~kosten ein~ VerpflichtlUlg 

zur unterschiedslosen Rücknahme von Pfandflaschen für 
die Klein- und !',Tittelbetriebe im Lebensmittelhandel mit 
sich bringen witrde, die unter Umständen zusätzlichp. Ge­
schäftsfläcnen flIT das Leergut zur Verfügung stellen 
müßten. I~s muß nämlich erwartet werden, daß die in Groß­
märkten erworbenen Pfandflaschen in der Folge beim 
nächsten kleinen Lebensmittelhändler eingelöst werden. 
Einer solchen Regelung, die mangels Kenntnis der Lager­
möglichkeiten des Handels und der Rückgabewege der Pfand­
flaschen geeignet ist, zu einer nicht kalkulierbaren Be­
lastung der mi ttelständ~n lVirtschaft zu führen, kann 

nicht zugestimmt werden. 

Zu Abschnitt 11: 

Trockenbatterien (§ 5): 
Die vlarenliste sollte nicht nur die angeführten Trocken­
batterien umfassen, sondern in Anlehnung an internationale 
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Beispi~le auch solche Geg~nstände, bei denen ein 

Austausch der Batterie nicht vorg~sehen oder nur mit 

erheblichem Aufwand möglich ist (lIegwerfuhren, Sofort­

bildfilme, Verpackungen und bestimmte Telegramme). 
Zugestimmt wird aus den vom Bundesministerium für Umw~l t, 

Jugend und Familie angeführten Gründen einer Verpflichtung 
zur KennzeiclülUng der Batterien. 

Batterien und Reifen für iCraftfahrzeuge (§ 6): 

Zum Pfandsystem für diese -,laren ist zu bemerken, daß die 
seinerzeit im ho. Ressort eingerichtete Arbeitsgruppe 
"Recycling" schon im Jahre 1977 die Schaffung einer 

11 AutovJTack-Kaution fl vorgeschlagen hat. Dieses Hodell 

wurde auch dem Bundesministerium füx Gesundheit und 
Umvrel tschutz im Jahre 1986 zur Kenntnis gebracht. 

Die Vorteile dieses Systems liegen einerseits darin, daß 
finanzielle Tüttel als Zuschuß für die Aufbringung des 

gesamten aus gedienten Kraftfahrzeuges zur Verfügung stehen 

würden, also auch für die Aufbringung und Behandlung von 

Kfz-Akkumulatoren und Altreifen sowie flIT die Endbehand­
lung des ShreddermUlIs. 

Andererseits hätte der Autobesitzer bei der angestrebten 

Lösung zusätzlich zu der eigentlichen Kaution bei ordent­

licher Rückstellung seines "Vlracks ii auch Zinsen entsprechend 
dem Zinssatz für täglich fällige Sparguthaben ausbezahlt 
erhalten. 

Im übrigen darf zur Frage der Sammlung und Entsorgung von 
Altbatterien auf das in Ablichtung beiliegende Schreiben 
der Austria Recycling vom 17.2.1987 an das ho. Ressort 
hingewiesen werden (s. Beilage 3). 

Zu Abschnitt 111: 

Zu § 9: 

Gemäß § 9 Abs. 1 sind C~werbetreibende, die Farben, Lacke 
usw. in Verkehr bringen, verpflichtet, Reste und Ver­

packungen solcher Nittel oder Chemikalien von Verbrauchern 
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kostenlos zu übernehmen. Die Reste und Verpackungen 

solcher I~i ttel oder Chemikalien sind z'weifellos Sonder­

abfall im Sim1e des Sonderabfallgesetzes. Somit werden 

jenp. Ge\'Jerbetreibende,. dip. zur Übernahme verpflichtet 

sind, zu Sonderabfallsammlern im SiJ:i...lle dRs § 3 Abs. 3 des 
Sonderabfallgesetzes. Sie benötig,=m dafür einR Erlaubnis 
des örtlich zuständigen Landeshauptmannes. Dazu müssen 

sie die erforderlichen facnlichen Kenntnisse und Fähig­

keiten nacnweisen. Kann der Gewerbetreibende diesen Nach­
weis nicht erbringen, so wird er gemäß einer derzeit 
ebenfalls im allgemeinen Begutachtungsverfahren befind­
lichen Novelle zum Sonderabfallgesetz einen Sonderabfall­
beauftragten bestellen müssen. Dies alles wird zu zu­
sätzlichen Belastungen der mittelbaren Bundesverwaltung 
und der GevJerbetreibenden führen. 
Des weiteren wird darauf hingewiesen, daß sich durch die 
Verpflichtung des § 9 Abs. 1 zum Sammeln von Sonderabfall 
eine Änderung der Betriebsanlage im Sinne des § 81 GewO 

1973 ergeben kann. Für die Genehmigung dieser Änderung 
ist ein Verwaltungsverfahren auf der Ebene der Bezirksver­
waltungsbehörde erforderlich. Im Rahmen dieser Verwaltungs­

verfahren wird in jedem Einzelfall durch eine Augenscheins­

verhandlung zu klären sein, in welcher Form die Sonderab­
fälle in der Betriebsanlage zu verwahren sind. Dies wird, 
vrie aus ho. Erfahrung gesagt werden kann, in den bereits 

genehmigten Betriebsanlagen, deren Betreiber gemäß § 9 

Abs. 1 zur Sonderabfallsammlung verpflichtet werden, zu 
großen räumlichen Problemen führen. Darüberhinaus ist von 
der im UmkreiS um die Betriebsanlage wohnenden Bevölke­

rung, die als Nachbar gemäß § 75 GewO 1973 zur Augen­
scheinsverhandlung einzuladen ist, emotionell verursachter 
Widerstand gegen die auch nur kurzfristige Zwischenlage­
rung von Sonderabfall in der Betriebsanlage zu erwarten. 
Es werden daher durch die Verpflichtung des § 9 Abs. 1 
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zusätzliche Belastungen der Bezirksverwal tl.mgsbehörden 

und infolge zu ervTartender Berufungen auch der Oberbe­

hörden sowie der Gewerbetreibenden verursacht werden. 
Zur Lösung dieser Probleme könnte allenfalls eine 

Bestimnrung in der geplanten Sonderabfallgesetznovelle 

erwogen werden, wonach Gewerbetreibende im Sinne des 

§ 9 Abs. 1 dann keine -;';rlaubnis als Sonderabfallsammler 
benötigen, wenn sü.! höchstens eine noch zu definierende 
Anza.hl von Sa.mmelgefäßen, wobei auch die Grc)ße dieser 

Samrnelgefäße definiert werden mUßte, in ihrer Betriebs­
anlage aufgestellt haben und darüberhinaus die regel­

mäßige bzw. bei Bedarf erforderliche Abholung der Sonder­
abfälle nachweisen können. Erforderlichenfalls müßte in 
diesem Zusammenhang auch eine Verordnung nach § 76 GewO 

1973 (Ausstattung mit Samrnelbehältern) erlassen werden. 

§ 9 Abs. 2 müßte dahingehend konkretisiert werden, daß 
die Verpackung au.f3en sauber und trocken sein sollen. Bei 

der l1ücknahme von Flüssigkeiten kann dieser Zustand innl'm 
':Johl nicht p.rwartet werden. Ohne diese Konkretisierung 
könntm die Bestimmungen des Abs. 2 zum Vorwand genommen 
werdp.n, jegliche Eücknahme zu verwp.igern. 

Zu § 10: 

Die vorgesehene Kennzeichnungspflicht für Kunststoff ist 
eine wesentliche Voraussetzung für eine sortengerechte 

Särmnlung und damit geordnete Zuführung zu einer \Jieder­
ve rvle rtung • 

Prinzipiell wäre in diesem Bereich eine Kennzeichnung zu 

begrUßen, weil die auch betriebswirtschaftlich vertret­
bare Verwertung von Altkunststoffen in der Regel an 

der Heterogenität des anfallenden Naterials scheitert. 
Bezüglich der aktuellen Situation auf dem Sektor "Ver­
wertung von Kunststoff-Abfällen" ist auf die im ho. 

Ressort erliegende Situationsdarstellung "Recycling von 
KunStstoffen". des unter der Leitung von Prof. Dr. Greber 

stehenden Arbeitskreises des Forschungskonzeptes Recycling 
hinzuweisen. 
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Zur :i?ormulü:!I'tmg der I=el1l1zeichnungsbRstimmung ist zu 

bf':IJlerken, daß d8r vorli~gr:;nde G~setzentvrurf Rine un­

gr:;naue AbgrRnzung trifft, da er in der Überschrift von 
!IKunststoffgebindr.>,n!l spricht, im '.2ext des § 10 Abs. 1 

jedoch von il~=:in_ oder Eehrvmg-Kunststoffverpaclrungen". 

Bei I: Ge binden!! ha::1del t es sich in der Reg81 um Beh2.l tniss8, 
a118nfalls noch um ,säcke aus Kunststoffen, \'!ällrend unter 
Verpackung z.J3. auch vom Detaillistel1 verwendete Folien 
zu verste:'nen sind, die dieser als ]\'Ietervrare zukauft. 

Zu Abschnitt IV (§§ 11 bis 15): 

Der Gedanke, daß für Pfandverrechnung (von langlebigen 
\,!HrtschaftsgUtern), Sammel- und Verwertungsabwicklung 

eine Insti tutiOll herangezogen vJird, die den durch das 

Gesetz Verpflichteten gegenüber steht, ist sicher richtig 

und zu begrüßen. ::~s ist allerdings sehr fraglich, ob dies 
ein I~onds oder eine aYldere staatliche Stelle sein soll 

oder ob es nj_cht besser '4äre, auch hier der betroffenen 

':.'irtschaft in einem gevTissen gesr.>,tzlich vorgeschriebenen 
Rahmen freie Dispositionsmöglichkeiten zu belassen. Auch 
scheint in diesem ZusaIIlll1enhang dip. Einbildung der be­
stehenden ASVA im ~';ntvTUrf in keiner 1:Teise geklä.rt. 

Angesichts der nach dem Bundesministeriengesetz gegebenen 
Zust?ndigkeitenerscheint es bedenklich, einen aus­
schließlich im Bereich des Bundesministeriums für Umv181 t, 

Jugend und Familie angesiedelten Fonds einzurichten, der 
sich neben der Endbehandlung (hier ÖNORN-widrig als "Be­
seitigung" bezeichnet) auch mit der Sammlung und V"'rwertung 

von Trockenbatterien, Batterien oder Reifen für Kraftfahr­
zeugen und Leuchtstoffröhren befassen soll. 
Angesichts der seit nunmehr bereits zwei Jahren auf den 
internationalen Sekundärrohstoffmärkten herrschenden 

Niedrigpreissituation - Altpapier z.B. wird infolge des 
BRD-Abfallwirtschaftsgesetzes und des dort enthaltenen 
Verwertungsgebotes, welches zu Stützungen der privaten 
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Altstoffsammlung~n durch di~ öff~ntlich~ Hand fUhrt, aus 
der :sn.}) nach wie vor zu Preisen ang~ bot~n, dü~ bp.i rtJ.nd 
50 ~'~ d~r Aufbringungskost~n dp.r Austria Recycling für 
S:::rrLTn.~lwar~ aus Haushalten liegen - wär~ allerdings d~n 
Belangen d~r Al t- und Abfallstoffver1.'lertung ein von 
den betroffenen Wirtschaftszweigpn in günstig~n Harkt­
situation~n gespeister Fonds in Form ein~r Preisaus­
gleichskass~ dienlicher. Initiativen in dieser Richtung 
~ndeten im Jahre 1986 mangels Finanzi~rungsmöglichk~it~n 
ohn~<;rfolg. 

Die Schaffung ~ines eigen~n Abfallsammlungs- und -ver­
w~rtungsfonds vrLi.rde unzw~ifell1aft ~inen zusätzlichen Ver­
wal tungsaufwancl erfordern. Demgegenüber erscheinen die in 
den 3rläuterungen angefv.hrten GrLinde für die Schaffung 

dieses Fonds nicht ganz einsichtig, da all~nfalls entstehend~ 
\vettbevJerbsvorteile für jene Untern~hm~n, die \"<Taren zu­
rti.cknehmen und an den Erzeuger abliefern können, im Hin­

blick auf die dadurch u.U. hervorgerufene Beispiels-
wirkung fltr andere Uirtschaftstrei bend~ im Sinne des 
Umviel tschutzgedankens nicht unbedingt als negativ zu 
be\'Terten wären. 

Zu den Abschnitten IV (Strafb~stimmung~n) und V: 

Diese Abschnitt~ müßten als "Abschnitt V" bzw. "Abschnitt VIII 
bezeichnet werden. 

c. Abschli~ßend~ Bemerkungen: 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß das als Entwurf vor­
liegend~ Abfallv~rmeidungsgesetz nicht nur verfassungs­
rechtlich problematisch, sondern auch in wesentlichen Punkten 
praxisfern~ und wirtschaftsfremd, in administrativer Hin­
sicht nur schwer vollziehbar ist und zudem auch kost­
spielige Lösungen vorsieht. 

Lediglich die Zielsetzung, das Abfallaufkommen zu verringern, 
wird begrüßt; diese Zielsetzung erscheint aber mit dem vor­
liegenden Entwurf kaum sinnvoll realisierbar. 
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Die aufgezeigt8n Bedenken erscheinen so gravierend, 

daß der "~nt\'rurf i.5.ber die sich aus einem Begutachtungs­

verfahren tiblicher\veise ergebende uberarbei tung hinaus 
gemeinsam mit dem ho. Jessort völlig neu erarbeitet 

werden sollte. 

25 Ausfertigungp.n dieser Stellungnahme werden u.e. dem 

Pri?sidium des Nationalrates übermittelt. 

Fitr die Richtigk8i t 
der Ausf8rtigu.ng: 

Wien, am 15. Juli 1987 

Für den Bundesminister: 

J e 1 i n e k 

· . 
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Nt. L 176/18 6.7.85 

RlCHI'LlNIE DES RATES 

~ 17. Jwü 1,.5 

Ober V~CIl fC1r flOaige Lebensmittel 

(8S/339/BWG) 

DER RAT DER BUIlOPAISCHBN 
GI!NEINSCHAPTEN -

ptGtzt auf den Verua, zur Grilnduna der Ewopi­
ilcheo W~ iDIbeaonde!e auf 
Artikel 13S, 

auf VonchJag der Kommission ('). 

~.Scellungn.bme da BUIOpIiIchen Parlaments (I). 

nach Stellungnahme des W'1!tICbaftI. :und Sozialaus... 
lCbuases(l}. 

. in Erwtpng oachsteheoder Grilnde: 

Die Aktioospropmme der EuropliJc:hen Gemein­
lCbaften fiit den UmweltlChuu wo 1973 M. 1977 (') 
und 1'83 M untastmcheo ~ allem den Nutzen der 
Verwertuaa uncl W'aedenawen.duaa der.1'a'IChiedcDeo 
iDAbflUeaeatbalteDenScoffe. 

Artikel 3 der Richtlinie ?S/442/EWG da Rates ~ 
IS. Juli 1975 aber Abfille (') sieht wr. daß pipete 
Maßnahmen JCCloffen werden. um die BimduInkung 
der Abfallbilduna lOWie die VawatunB und Uanrand- . 
lung ~n Abfi1len zu f6niem. 

Die Verpeckunp fOr ftGssige Lebeosmiuel Ipielen 
eine' Rolle bei der Entstehung wo Abfllleo. 

Ba iat notWendig. die Auswirbmaen diaer Verpak­
kunpbfi1le auf die Umwelt zu fttrin&em und die 
Eiospuuna ~ Bncqie uncl Robscoffen zu f6tdem. 

Um CUae Ziele zu ftnrirklicben, mGaeo. die Nifllied­
lCUien P!opmme zur VerrinaenmI des Gewichts 
undIoder VolumeDI der VerptICkunaen ~ 8Oai&en 
Lebenamiueln. die lpIter encJaGla, zu baeia,enden 
HauanOll biIdca. .,fIccllen. 

Im ltaIunen cIiaet· P!opmme ma.en die MifBlied­
ltUIIeO entweder im W. ~ ltccbcs- oder Venral­
~ pder im Weae fmwill.iaet Vcmnb&­
runaeo unter anderem .,.On.hmm im Hinblick auf 
di~ V~ die Wiedenentenduaa 
und V~ der V~ &IOd die lieChoolo­
pcbc laDcMtiGIl aoeIfen. 

~ 
ABI. Nr. C 2104 10IIl 13 ••• 1,.1, S. 6. 
ABL Nr. C 2411011l 11. ,. IMJ. s.,1. . 
ABI. Nr. C 343 10IIl 31. 11. 1,.1, S. 13. 

~ 
ABL Nr. C 111 10IIl 20. 11. 1973, S. I. 
ABL Nr. C 13' 10IIl 13. 6. 1977, S. 33. 
ABL Nr. C <46 10IIl 17. 2. 1'83, S. I. 
ABL Nr. L 1,. WIll 15. 7. 1975, S. 3'. 

Die Mifaliedstucen mGaen. IOftit dies anaebrlCht 
encheint. bei den ~ ihnen getroffenen Maßnahmen 
die wüuchaftlichen und industriellen Geaebeoheiten 
lOWie die ~ berGcbichtiaen-

Die ~ den MitaJ.iedstutcn getroffenen Maßnahmen 
mQaeo auch den BdoIderaiIIea der Volbgaundheit 
Rechnuna trasen- Im Hinblick darauf kOnnen die 
MifBliedstuten bia zum BrIa4 aemeinlcbaftlicher 
Bettimmunaea Vorkehrunaen auf dem Gebiet c:lcr 
Hmtcl1una neuer VerpKkunp udfen oder beibe­
halten. 

Die ~ den Mi~ zur Dw:cllf6Juung dieser 
Richtlinie aetroffenen Maßaahmen mlisKn c:lcn 
ßatjmmunpda Vacraaa. iDabesonc:lcre denen 
aber den &eicn W~wrkchr. entsprechen. 

Die jeplantcn MaBn.hmea lind der Kommisaion 
mitzuteilen; dieie prillt sie im Lichte der bestehenden 
Vemnb&runsen UDd fordert die Mif&liedatuten aeae­
beoenfalls auf. mit der Binf6hNaa der NtBa.bmen zu 
warten. 

0. die hiafQr afoaderlichen Befupiac im Vertrag 
nicht ~hen lind. ist Artikel13S da Vertrap zur 
Anwendung zu briqen -

HAT POLGENDB lUCHIUNIB EllLASSEN: 

Arlilull 

Diele Richtlinie, . bezweckt, eine Reibe wn 
Ndn.blMQ auf dCm Gebiet der Hmtellung. des 
Vertriebs. der Vawendung. der VerftttUng und der 
Wieclenaweodung 90Il Vcrpeckungen für flüssiae 
Lebeoamiuel lOWie auf dem Gebiet der Beseitipng 
90Il aebnuchcen Verptdtuaaen fatzulesen. um die 
UmweltbeIMtuaa durch die Abfi1le dieser Verpak­
kunpa zu wninJem und die Scakung des Energie­
und Bobaalfwrbnucha auf diClelll Gebiet zu f6cdem. 

Äffilln Z 

Im Siane cIiaer lichdiaie Iiad: 

a) 8 .. LcbeIIImiuel : die iA An.banJ I aufgeführten 
flÜllip Lebeaamiuel; 

b) Verptdtuaaen: P1acheo. Doaen. Gliser, Kartons 
oder jede Art getehloaener Verpackunaen (ausae­
nommeo PIaer) aus G .... Metall. Kunststoff, Papier 
oder anderem Material. die ein flüssiges Lebens­
miuel enthalten; 
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c) Mehrft~gen :Verpac:kungen. die dazu 
bestimmt sind, nach ihrer Benutzung mrückge_ 
geben und erneut gefüllt zu -wrden; 

cf) Pfaodsystem: ein System, bei dan der K.iufer dem 
Verk1uler einen Gcldbetraa zahlE, der bei Radpbe 

. der Verptckung erstattet wird; 

e) Verwertung von VetplCkungen: die Herstellung 
neuer VerpacJcungen oder andem' Erzeupiae aus 
gebm.achten VerpKkungen. lOWie dem! Nutzung· 
ab BrenIll1lOlf. 

(1) .'( Zar Bneic:hung der in Artikel 1 JaWUlten Ziele 
cbtel1eo die Mi~ Propmme zur Vetringe­
IUDI des Gewichts undIocIer Volumeas der fGr flGaige 
. LebclWllittel bestimmten Vapeckunaea. die lieb in 
dem eadgtlla, zu baeir:i&enden HausmGU befinden. 

(2) Propmme wadeD erscmaia far einen aal 1. 
Januu 1987 beginnenden Zeitraum erstellt; sie 
wetden der Kommission ~ dietem Zeitpunkt mif&e-
teilt. . 

(3) . Die Propmme werden unter Betacbicba,ung 
inIbaondcrc des teduülchm POftlCbritrs und sich 
indemder winlchafdichet Umltinde regelmlß;, -
I\ImuuSat ~e 04 Ja1ue - OberprOft und aktualisiert. 

(04) Die Propmme berOcbicbfiaCo die Aulwirkung 
der ~henen Aktionen auf den Eneqicwrbrauch. 
um soweit wie m6g1ich zu einer VerriJJaauna des 
aaamten Baerp~ zu F1angen. 

.ArtiM14 

(1) 1m 1Wunen der in Artikd 3 pwmten 
Propmme und unter Einhaltung der den freien 
Waen~hr betmfeo.Jen Bestimmungen da 
Vertrap trdfal die Mi~ entweder durch 
Ilcchct- und Vernltunpoachriften oder im Weae 
freiwi1liaerVereinbarun&ea Maßnahmen. die unter 
andetan darauf --Ja. 

al die . Vcdxaucher Ibcr den Nuraen einet Vcnml-
. duaa'~~eiaetVenratuD& 
~ Verpd;unaen uad einet Be.eic:i&ua& der im 
IUusalGll be6adlidaca VerpdunpbfIIle Idrker 
aufzuIdkeD ; -

b) die Yacdenoerweaduaa uad/odec Verwertudl der 
V~ fGt flClMiee Lebcumittd zu erfeich-

,) hiaaidadicb der BiaweaiCi(*kua&ea. .,.at dies 
wm.cbafdida d~ .. 

- die JdmUlIIe Suumlunc 'WOll Verpec1tunaaa zu 
fOrdern. 

- Wbame Verfahren zur BdasIun& der VetpÜ­
kungen aus dem, HausmClllzu entwickeln und 

Ne. L 176/19 

- die Abutzmlrkte far da aus Verpackungen 
ponnene Material zu erweitern. 

cf) die technische Entwicklung und da Inveekehr­
briD&m neuer VerpeckunJllYpCD insbesondere mit 
dem Ziel zu fOrdern. den Rohstoffverbnuch zu 
verringern. die Verwrtung ~ Verpeckungen 
lOWie die endgOltige Beseitiaunl von Verpackunp­
abflUen zu erleichtern und BaerJie s1ob.1 einzu­
'pued ; 

e) den Anteil ~ NehrftgvetplCkun&cn und/oder 
wrwateten Vapeckungen zu erhalten und, IOWeit 
~ch, zu erhOben uadloder den Antcil ~ 
BimreJWIJACkuDBCD oder DichhaWatCCen . 
VerpKkungen zu een1ten, wo die acwerbliche 
'fIciaIteit und die NarbuaatI.ode diCs erlauben. 

(l) . Bei DuIchfaIuuaa der· in AbIau 1 aeaannten 
NaßaahmeD lind unter Binhaltung der Vertnpbe­
atimmunp und lDdaer eimch11aiger gemeinschaft­
licher Bestimmungen illlbe10Ddere die gesundheit­
lichen Bedingungen unter Binbeziehung von Bnrl­
gungen becftffmd die teclubschm Eigenschaften des 
verwendeten Materials. die notftDdigen Sicherheitsbe­
dinguogen lOWie da acwerbIiche und kommerzielle 
Eigentum zu be.chten. 

JSis zur· Venbechicduna einer entsprechenden 
Gemeiaschafcuqe1ung k6naca die Nita1iedataaten 
daher aus gesUndheitlieben GtGnden Mlßnahmen 
erzreifcn oder geltende Naßnahmen beibehalten. die 
unfma8eD, daß bei der Hentellung neuer Verpü­
kuogen bestimmte Naterialien oder Stoffe gebrauchter 
V~ wrwendet waden. . 

.AniW S 

(1) Die Mif&licc.:lltutm tnaen dafQr Sorge. daß auf 
mm Verkauf anaeboteaen neuen NehnresverPÜ­
bangen entweder auf der VerpKkun, lelt.t oder auf 
dem Btikett deudich ~ wild. daß es lich um 
eine Mehnrqftlpeoclcuna handelt. Die Kennzeich­
nung wird 10 aaaebnlchE, daß ue gut sichtbar, dcudicb 
labet und dauabaft ist und daS ue bei Öffnung der 
VerpGuaa echalta bleibe. 

,Diese VoncIuift 6IlcIet far eiaea Zeicraum wo zehn 
Jahm! ab der BebaAtpbe dieser lUcbditUe keine 
Anwenctuna auf Systeme. die mit Mehrwglasf1uchen 
ubeiten. auf denaa besrimmte Anpben unvenriscbber 
aqebncht liDd. 

Sind in bestimmten Geseadaa afllliae Lebensmittel 
wie z. B. Nilch oder lahm leit Juaem aacb ortsüb-
1icben. die I.ac:q.be der Ga..tJ.cben ~benden 
St*allal tabuft wocden. 10 iIt eiae Kcaazeic:hnung 
der V~ ... ~ nicht 
eftocdedicb. 

(2) Wird ein ~ anpmdE, 10 engen die 
NifBliecbtutea in geeigneter Weise dafik Sorge, daß 
der Verbraucher eindcua, Ober die HOhe des Pfandbe­
tft&S unterrichtet wird. 
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Nr. L 176/20 

ArtiJul6 

Die Mitgliedscaaten Clbmniticln der Kommiaion alle 
Yier Jahre Berichte aber die im Rahmen der 
Programme DIch Artikel 3 aetroffenen Maßnahmen 
und die erzielten B1pbniae aemlß den Leitlinien in 
Anhang .IL 

Arlilul 1 

.(1) Die Mitgliedstuten teilen der Kommission alle 
in Artikel 4 At.tE 1 JeIWUltIeD Rechts- und Venral­
CUDponchriften uad &ciwillip Vereinbu'un&en mit 
landcsweiter oder lektonler GeltuD& mir. die zur 
DuIddGhruna cliaer Richtlinie ert.aen Imr. aeuoffen 
wolden lind. 

(2) Uabescbedet der Bntimmuaaea der Richdinie . 
83/1891BWG lOID 28. MIlz 1983 Ober ein Inlorma­
tionnmahren auf dem Gebiet der NorMen und 
tecbaisdlen Voncbrift.en (') teilea die Mitgliedstaaten 
der Kommiaion 'VOr der Vaablchiedung IOlcher 
Maßnahmen deml Entwode mir." damit dieae lie im 
Uchte der bestehenden Vemnbuunaen p~ und 

(') ABL Nr. L 109 1'OID 26. 4. 1"3. s. I. 

6. 7. 8S 

aegebenenfaUa beancnaen kann. daß die Einführung 
dieaer Maßnahmen ausgesetzt wird. 

ArliMl. 

Die Mdoahmen, die erfordedich lind, um dieser 
Richtlinie nachzukommen, werden wo den MifBIied­
ltIaten innerhalb YOD 24 Moaatea DIch Bebnntpbe 
der Richtlinie aeuoffen ('). 

ArliMl' 

Diele Richdinie ist an die Mi~ JCrichr.et. 

Gachehesl ZU LuJDcmbuq aal 27. Juni 1'85. 

Im Na"",, tks Rates 

Dir Prtlsülml 

Ja. BIONDI 
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6. 1.8S Amtsblatt der Europlischen Gemeinschaften Nr. L 176/2\ 

ANHANG 1 

nOSSIGE LEBENSMrrrBL IM SINNB VON ARTIKEL 2 

t. Milch und flillliae MiJ~ 8Udl aomacWcrt. -amommen JOBhun und Kefir 

2. SpeiIeOl (') 

3. PNChClllt.c und GcmGlell&e lOWie PNChcncktue 

'" Biet eimchlid\ich IIkoholtmea Biaa 

7. Weia _ friIcbcn Weiall'lUbcD; mit AlkoboIltUllUft&elDlCha NGIC .. frischen Weiatnubcn 

S. WamutwiD und lDdere Wciae _ frischen Weiacnubal. mit PfIaIlzea oder andcrea Scolfcn 
lI'OCIWiaien 

J. Aple1weia. Bimeaweia. Met und ~ JeIOftftc GeaIakc 

10. Sprit mit eiacm Alkobol&ebalt ~ ~ als 80'" ~r. UIIftfJIllt; Bnant'ftin. ük6r und 
lIldae Ilkoholilchc Gcainkc; " .. mmcaaaetzte alkobolilchc Zubercit\lD8Cll zum HenteUen 
~n Getdftkcn 

- .. / 

ÄNHANG 1I 

LEITLINIEN POR DIE KOMMISSION GEMXss A&TIKEL , ZU UBBllMlTI'ELNDEN 
BERICHTE 

Die l1ntlmicbcun, der K.ommiIIioa aemd Anibl , cncrecb lieh eoweit wie JD6sIicb inIbaoDcIere 
auf: 

- die Ncnae der absef611tm flGai&en Lcbaumittcr. JCtmUlt lIIICh Art der 8011ip Lcbaumiue\ 
und OfeIwcnddcn VetpKJamaca. 

- die Mca&e der wicdenciwcocktn uad ftitteilletleü VCiJ*kunaea. JCtmUlt lIIICh VcrpKkunpna- . 
terial. 

- die Mcn&e der weder 'WicdeiWiWendo:cal iIOCb wntea1letal VCiJ*kunaea. JeCIaUlt lIIICh VctpIk­
kunpnateriaI. 

- ÄDpbCIl Gbcr cScn Eacqicw:tbnuch bei der Hcnfelluaa uad VcrwaacIua&'" VCIJ*Iaut&ea. 
- eiae ~ der bei der SIauDhaIa uad BacIe11uoc diact Ialocmadoaaa Ift&C'WUldtm 

Mccbodm. 
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Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V (FK0:) 

Arbeitspapier für die Besprechung am 30. Juni 1987 

Behandlung der Abfallmengen aus der Sicht des Bundesministeriums für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Nach einer Aufstellung des BMU der Bundesrepublik Deutschland entstehen 110 .\1io. 

Tonnen Bauschutt und Erdaushub, 84 Mio. Tonnen produltionsspezifische Abfälle. 

28 Mio. Tonnen Hausmüll und ähnlicher Müll und 4 bis 6 ,\1io. Tonnen Sonderab-

fall, also 240 Mio. Tonnen. 

Bisher ist der Trend steigend gewesen. 

Als Sonderprobleme werden angesehen: 

fehlende Anlagen 

Entsorgung auf der hohen See 

Müllexport. 

So soll bei den Abfallmengen durch Vermeidung und Verwertung die endgültige 

Beseitigung auf Deponien verringern werden. aus grundsätzlichen Erwägungen 

wie auch zur Verbesserung der Verwertung die Schadstoffanteilc zuriickgehen 

und die Qualität der Entsorgung steigen. Dazu mlißtcn nach grundlegender über­

zeugungsarbeit gegenüber der Öffentlichkeit mehr und bessere Entsorgungsan­

lagen gebaut werden. 

Im Vollzug der Abfallentsorgung (.\1aßnahmen des B\1U) setzt man Zielvorgaben 

bzw. unmittelbar Rechts-VO zur Vermeidung. Verringerung und zur umweltver­

träglichen Entsorgung in § '4 AbfG sowie allgemeine Verwaltungsvorschriften 

zur Entsorgung in der TA-Abfall entsprechend § 4. Absatz 5 AbfG und Rechts­

verordnungen zur Altöl-Entsorgung entsprechend den §§ 5a. 5b und 14 AbfG. 

Bei der umweltverträglichen Entsorgung. der Vermeidung und Verringerung werden 

zwei Wege aufgezeigt: 

I. Schädliche Stoffe In Abfällen entsprechend 

§ 14, Absatz I, für die je nach Bedarf und 

Nichteinhaltung von Zusagen I<echtsver­

ordnungen zur Kennzeichnung, getrennten 

Haltung, Rücknahme mit Pfand und Be­

schränkung bis hin zum Verbot vorgesehen 
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sein können. 

2. Die Abfallmengen entsprechend § 14, Ab­

satz 2 (Verpackungen und generell Pro­

dukte!) werden Zielvorgaben der Bundes­

regierung unterworfen und bei Nichtein­

haltung durch Rechtsverordnungen in 

Form von Kennzeichnung, Verwendung 

nur in bestimmter Weise, Rücknahme 

mit Pfand, getrennte Rückgabepflicht 

und Verwendung nur fUr besti mmte 

Zwecke belegt. 

In einem Maßnahmenkatalog werden verschiedene Anregungen aufgelistet, wie 

Handel, Verpackungsindustrie, Lebensmittelindustrie und Verbraucher die Menge 

der endgültig zu beseitigenden Abfälle einschränken können. Dieser Katalog ist 

kein Maßnahmenkatalog der Bundesregierung. 

Zu den entsprechenden Verordnungen über Stanniolverschlüsse, quecksilberhaltige 

Batterien sind Verordnungen in Vorbereitung zur Festschreibung des Einweg-/Mehr­

weganteils und zur Steigerung der Altpapierverwertung sowie in einer späteren 

Phase zur Bauschutt-Entsorgung, zur Automobil- Verwertung und zu Verpackungen 

schadstoffhaitiger Güter. Der BMU bemüht sich zur Zeit, zur Aufrechterhaltung 

/ 

des Mehrweganteils freiwillige Vereinbarungen mit der Wirtschaft zu unterschreiben. 

wie es bereits bei der Altpapierverwertung und der Batterien-Entsorgung ge­

schehen ist bzw. sich in Vorbereitung befindet. Dabei gelten thermische Ver­

wertung wie materielles Recycling als gleichwertige Abschöpfungsvorgänge vor 

der Deponie. Allerdings findet eine Bevorzugung privatwirtschaftlicher Initia-

tiven durch getrennte Erfassung seitens der Industrie wie beim Glasrecycling 

statt, so daß Kartonverpackungen, die keine eigenen Entsorgungswege aus öko­

logischen und ökonomischen Gründen unterhalten können, benachteiligt werden. 

Denen aber steht bis zum 30.6.1988 die Möglichkeit offen, in Vereinbarungen 

mit dem Minister durch sonstige ideelle und materielle Maßnahmen das Re-

cycling und die Verwertung durch Energieauswertung zu steigern, z.B. in Form 

der Förderung von Pilotprojekten, der Förderung des Papierrecyclings auf der 

vorhandenen Papierrecyclingschiene u.a .. 
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Die Kartonverpackungen sind nur indirekt und nur in minimalem Ausmaß betroffen 

bei den Erfrischungsgetränken ohne Kohlensäure, wo der Mehrweganteil in den 

nächsten Jahren um 2,4 Prozentpunkte steigen soll. Selbst hier erscheint denkbar, 

wie schon am 9·5.I985 geschehen, daß eine Ausnahmeregelung zu Gunsten von 

Karton wegen der ökologischen Gleichwertigkeit mit der verglichenen Mehrweg­

flasche, erwirkt werden kann. 

Damit ist aufgrund des Gesetzentwurfes der Österreichischen Bundesregierung 

die Republik Österreich das einzige Land, das Direktmaßnahmen gegen Kartonver­

packungen für flüssige Lebensmittel ergreifen will. In keinem anderen Land der 

EG, der EFTA und sonstiger Staaten gibt es direkt oder indirekt wirksame Maß­

nahmen gegen Kartonverpackungen. 

In diesem Zusammenhang ist interessant, daß die Haltung des Umweltbundesamtes 

in Berlin, das früher Einwegverpackungen undifferenziert al-s schlechter im Ver­

gleich zur Mehrwegflasche bezeichnet hatte, sich in dieser Frage gewandelt 

hat und den Kartonverpackungen die Position der besten Einwegverpackung am 

Markt zugesteht, soweit Vergleiche mit Weißblechdosen, mit Aluminiumdosen 

und mit Einwegflaschen stattgefunden haben. So wird generell auch eine Gleich­

wertigkeit der Kartonverpackung im Milchbereich mit der Milchmehrwegflasche 

gesehen. Jedoch hofft das Umweltbundesamt. daß die Umlaufzahlen im Milch­

bereich die Höhe von Umlaufzahlen bei Bier und Mineralwasser erreichen, so 

daß dann die Mehrwegflasche ökologisch günstiger wäre. Allerdings spricht die 

bisherige Erfahrung seit dem zweiten Weltkrieg dafür, daß Milchflaschen wegen 

des Einzelflaschenverkaufs bei Frischmilch {nicht im Kasten} diese Umlaufzahlen 

nicht erreichen werden. 

In letzter Zeit machen sich auch in der Umgebung des Umweltministers in der 

Bundesrepublik Deutschland Überlegungen breit, das Ziel einer Mehrwegerhaltung 

nicht indirekt durch Einwegeinschränkungen zu erreichen, sondern durch Ver­

teuerung der Müllentsorgung für den Konsumenten und Bürger. Dabei sieht man, 

daß für den Preisindex für die Lebenshaltung durch die meist teuere Mehrweg­

flasche, in der Hygiene- und Gesundheitsfrage, bei Unfällen und selbst bei hö­

herer Umweltbelastung durch Flaschenreinigungsanlagen {Klärschlämme, Salze, 

Chemikalien, Lärm} neue Probleme auftauchen. Außerdem ist die Verkürzung 

auf die Verpackungen eine verfassungsrechtlich bedenkliche Einschränkung auf 

ein Segment. 
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Verteuerung des Mülls beim Bürger, individuelles Wiegen des Mülls am Müllwagen, 

Wahlmöglichkeit zwischen kleinen, mittleren und größeren Müllbehältern oder 

Klebemarken, sobald der Mülleimer voll ist und abgeholt werden soll bei der 

nächsten Tour, all diese Maßnahmen geraten ebenso wie in der Schweiz in den 

Mittelpunkt der Überlegung. Damit würden ökologische Fragen mit Fragen des 

eigenen Portemonnaie's in Übereinstimmung gebracht und möglicherweise wirk­

samer als alle indirekten gesetzlichen Maßnahmen oder Appelle. (übrigens ist 

auch in der Schweiz das Bundesamt für Umweltschutz in Bern durchaus der 

Auffassung, daß die Kartonverpackungen für Milch und Fruchtsaft in ökolo­

gischer Hinsicht unter den Einwegverpackungen eine Sonderstellung einnehmen 

und nicht eindeutig als schlechter zu bezeichnen sind). 
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Im Gegensatz zu schwer durchführbaren und kostenintensiven Pfand­
lösungen wurde im Rahmen der Altb~tteriensammlung der AUSTRIA RECYCLING 
gezeigt, daß bereits in der Aufbauphase Rücklaufquoten von bis zu 38 % 
(Salzburg) bei nur ca. 39 % Abdeckung der Batterie-Outlets erreicht 
werden konnten (TU-Studie 86). Bei entsprechender Bewerbung der Sammlung 
und Beteiligung sämtlicher Batterieverkaufsstellen können voraussichtlich 
mehr als 80 % der anfallenden Altbatterien erfaßt werden. In diesem 
Zusammenhang sei auf die Rücknahmeverpflichtung und Informationspflicht 
nach der StoV v.9.6.86, Schweiz, hingewiesen. 

o Sammelorganisation 

Der Forderung nach einer einheitlichen Sammelorganisation steht die 
Vielfalt der Aufkommenswege gegenüber. Bereits bisher wurden im Rahmen 
der AREC-Altbatteriensammlung alle möglichen Aufkommenskanäle abgetestet 
und genu tz t. 

Künftige, effiziente Sammelmodelle sollten diesen Erfahrungen nach 
folgende Aufkommenswege nutzen: 

- Rücklauf von Konsumbatterien über 
Fachhandel (Uhren, Foto, Elektro, Hörgeräte, Spielwaren, Büro), 
Servicewerkstätten 
Lebensmittelhandel, Großmärkte (Konsum, Spar, Billa ••• ) 
Non-food-Großmärkte (Baumärkte u.a.) 
Problemstoffsammlungen der Kommunen und Länder 

_ Rücklauf aus dem öffentlichen Bereich 
Spitäler, Krankenhäuser, Schulen 
öffentliche Dienste, Post, Bahn, Gendarmerie, Militär U.a. 

_ Rücklauf aus Industrie und Gewerbe 
(ind .Großverbraucher, Person-enrufsys terne u. v .s.m.) 

Rückläufe über Sonderabfallsammler. 

Da jeder dieser Bereiche eigene Problemstellungen bezüglich der Entsorgung 
mit sich bringt, sollte die Gesamtorganisation und Koordination von einer 
Stelle aus erfolgen. 

o Aufbereitungsverfahren für Altbatterien 

Einhergehend mit den 1980 gestarteten Bemühungen der AREC für eine 
Altbatterienssmmlung in Österreich wurden von der VOEST-ALPINE AG 
zwei Verfahren zur Aufbereitung von Altbatterien entwickelt, und zwar für 

1. Knopfzellen und Minibatterien (Anlage wurde bereits 1985 fertiggestellt) 

2. KOllsumbatterien (Bau einer Anlage erst nach Sicherung der Finanzierung 
von Sammlung und Aufbereitung der A~tbatterien möglich). 
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Da weltweit bisher keine vergleichbaren Verfahren bekannt geworden 
sind, wäre es sinnvoll,dieses österreichische Know-how zu fördern 
und eine rasche Realisierung der zweiten Verarbeitungsanlage zu 
ermöglichen. 

Davon ausgehend, daß die Entsorgung von Altbatterien auf ausländische 
Sonderabfalldeponien bereits heute öS 3.000,-- bis öS 6.000,-- pro Tonne 
(Deponie und Frachtkosten) kostet und eine kostengünstigere Deponie­
möglichkeit im Inland nicht abzusehen ist, empfiehlt sich geradezu eine 
Aufbereitung im Inland aufgrund 

- Senkung der Entsorgungskosten (kurzer Frachtweg, geringe Aufbereitungs­
'kosten) 

- Rückgewinnung teilw. bereits verknappter Metalle 
- Entsorgungssicherheit (qualitativ und quantitativ) 

Deviseneinsparung und Abbau der Auslandsabhängigkeit 
- Nutzung österr.Know-hows (Referenzanlage, Exportchancen,Arbeitsplätze). 

o Verwertungsgroschen 

Die Diskussionen bezügliche eines Kostenbeitrags für Sammlung und Auf­
bereitung von Altbatterien und die dazugehörigen Informationen mit den 
Vertretern der ßatteriehersteller und der Bundeskammer dauern seit dem 
Jahr 1983 ohne Erfolg an. 

Während sich der schweizerische Handel teils schon vor und gesamthaft 
nach der Herausgabe der Stoffverordnung an das Verursacherprinzip gebunden 
sah, wurde in Österreich jede Beitragsleistung auf freiwilliger Basis 
abgelehnt, obwohl es einsichtig ist, daß eine allgemeine freiwillige 
Sammlung, betreut durch eine zentrale Organisation, letztlich kosten­
günstiger und effizienter sein kann als eine unter legislativem Zwang 
stattfindende Rekollektion (Kos~en, Entsorgungsrisiko und Verwaltungs­
aufwand verbleiben dem betroffenen Handel). 

Als Nachteile des Schweizer Modells können gelten: 

_ Kosten sind branchenbezogen uneinheitlich (Kostengerechtigkeit), 
_ Entsorgungsrisiko und -nachweis verblei~ndem Handel (hoher Verwaltungs­

aufwand, Gefahr d.Fehlverhaltens) 
_ Bewerbung der Sammlung erfolgt durch Industrie und Handel uneinheitlich 

(Erkennbarkeit und Plausibilität Ld. Konsumenten leiden) 
_ die tatsächlichen Entsorgungswege sind praktisch nicht kontrollierbar, 

Fehlverhalten (aufgrund der Kostenbelastung) programmiert. 

Aufgrund obiger Uberlegungen scheint die generelle Einhebung eines 
freiwilligen Entsorgungsbeitrages (von den Importeuren) als vernünftiges 
Instrument, da durch eine gewogene Belastung der Batterien eine weit­
gehende Kosterlgerechtigkeit erreicht werden kann und der Handel frei von 
demotivierenden Kostenbelastungen, Arbeiten und Risken bleibt. 
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Durch die in einer Zentralorganisation verwalteten Entsorgungsbeiträge 
wären die gesamten Aufbringungskosten, Informationskosten und Aufbe­
reitungskosten zu tragen sowie eine effiziente Organisation, Kontrolle 
und Verwaltung zu gewährleisten. 

Wenn auch grundsätzlich in der Finanzierung die Verfolgung des Verur­
sacherprinzips durchgesetzt werden sollte, unter anderem weil unter 
gegebenem Kostendruck und Wettbewerb durchaus umwelt- und ressourcen­
schonende Entwicklungen erwartet werden können, ist eine kurzfristige 
Ubergangslösung mit Finanzierung durch Bund, Länder und Gemeinden 
notwendig, um die Kontinuität der laufenden Sammlungen abzusichern, 
die Grundlage für die sinnvolle Verwertung des von der VOEST-ALPINE 
erarbeiteten Anlagen-know-hows ist • 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Erläuterungen gedient zu haben, stehen 
für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung und empfehlen uns für heute 

RECYCLING 

(Dipl.Kfm.H. 

1/SN-32/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)36 von 36

www.parlament.gv.at




